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Die digitale Zukunft ist grün: 
Raguhn-Jeßnitz bekommt Glasfaser von Unsere Grüne Glasfaser

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz hat die Weichen für ihre digita-
le Zukunft neu gestellt. Die Verantwortlichen der Kom-
mune entschieden sich gemeinsam für den Ausbau der 
örtlichen digitalen Infrastruktur mit leistungsfähiger 
Glasfaser durch Unsere Grüne Glasfaser (UGG). Der Aus-
bau durch UGG erfolgt eigenwirtschaftlich. Das heißt für 
Raguhn-Jeßnitz entstehen keinerlei Kosten für die Errich-
tung und den Betrieb des neu verlegten Glasfasernetzes. 
Steuergelder oder Zuschüsse werden ebenfalls nicht in 
Anspruch genommen.
Die aktuell vorhandene digitale Infrastruktur in Raguhn-Jeßnitz 
ist den heutigen und künftigen Anforderungen der Gigabitge-
sellschaft teils nicht mehr gewachsen. Damit lange Ladezeiten, 
geringe Surfgeschwindigkeiten oder sogar Ausfälle des Internets 
bald der Vergangenheit angehören, haben sich die Stadtvertre-
tenden entschieden, gemeinsam mit UGG den Glasfaserausbau 
voranzutreiben. UGG implementiert in der Kommune eine mo-
derne und zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur direkt bis ins 
Haus oder in die Wohnung (Fiber To The Home, kurz FTTH).
„Raguhn-Jeßnitz soll weiterwachsen – nicht nur touristisch. Eine 
moderne und leistungsfähige digitale Infrastruktur ist dafür eine 
unverzichtbare Voraussetzung“, sagt Bürgermeister Hannes 
Loth und ergänzt: „Deshalb haben wir eine Vereinbarung mit 
UGG getroffen, um den Ausbau des örtlichen Breitbandnetzes 
voranzutreiben. In naher Zukunft wird das Unternehmen damit 
beginnen, eigenwirtschaftlich ein modernes Glasfasernetz zu 
verlegen, das bis in die Häuser reicht. Dadurch erhalten unse-
re Bürgerinnen und Bürger sowie die ansässigen Unternehmen 
Zugang zu schnellem und stabilem Internet.“

Zum geplanten Bauverfahren
Das Glasfasernetz von UGG ist so konzipiert, dass alle Kabel 
und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zen-
tralen Hauptverteilerpunkt (sog. „Point of Presence“; kurz: PoP) 
bis zum Haus – unabhängig davon, ob es sich um Ein- oder 
Mehrparteienhäuser handelt. Es werden modernste Bautech-
niken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung in sehr kur-
zer Zeit, umweltverträglich und ohne große Einschränkungen 
für Bürger:innen zu realisieren. Dass heißt, dass in enger und 
frühzeitiger Absprache mit der Kommune sowie dem Bauamt 
Maßnahmen ergriffen werden, die den baulichen Eingriff mini-
mal halten und einen geordneten Ablauf innerhalb der Kom-
mune weiterhin gewährleisten. „Wir freuen uns, dass sich 
Raguhn-Jeßnitz für einen Ausbau mit UGG entschieden hat. Wir 
kümmern uns nun darum, dass schnelles Internet direkt zu den 
Bürgerinnen und Bürgern nach Hause kommen kann – auf Ba-
sis unseres modernen Glasfasernetzes. Damit sorgen wir nicht 
nur dafür, dass die Einwohnerinnen und Einwohner in der Kom-
mune von schnelleren Up- und Downloadgeschwindigkeiten 

profitieren, wir treiben auch die Teilhabe der gesamten Region 
an der Gigabitgesellschaft voran“, kommentiert Sandra Uber, Ex-
pansion Manager von UGG.

Infoabend für interessierte Bürger:innen am 29. Februar
Um direkt miteinander ins Gespräch zu kommen, organisiert 
UGG eine Informationsveranstaltung. Diese findet am Donners-
tag, 29. Februar um 19 Uhr in der Aula der Grundschule „Am 
Markt“, Markt 1 in 06779 Raguhn-Jeßnitz statt. Hier erhalten Teil-
nehmende weitere Informationen zu den Vorteilen von Glasfa-
ser, zum Ablauf der Bauarbeiten in der Kommune und zu den 
aktuell zur Verfügung stehenden Tarifen. Einladungen werden 
rechtzeitig in allen Briefkästen zu finden sein, die Termine sind 
auch auf der Website von UGG gelistet. Wer die Veranstaltung 
online verfolgen möchte, kann sich über folgenden Link anmel-
den: https://ugg-events.com/290224

Ausblick für weitere Regionen in Deutschland
Der Stadt Raguhn-Jeßnitz werden noch viele weitere Ortschaften 
folgen. Mit einem Investitionsvolumen von über 5 Mrd. Euro will 
UGG in den kommenden Jahren mehr als zwei Millionen deut-
sche Haushalte in ländlich geprägten Regionen mit leistungsfähi-
gen Breitbandanschlüssen mit Glasfasertechnologie ausstatten 
und einen energieeffizienten Betrieb des Netzes gewährleisten. 
Dieser Ausbau ist nicht nur für die ländlich geprägten Regionen 
in Deutschland essenziell, sondern leistet zudem einen wichtigen 
Beitrag zum Plan der Bundesregierung, bis 2025 eine solide Gi-
gabit-Internet-Infrastruktur in ganz Deutschland bereitzustellen.

Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zum Glasfaserausbau 
in der Stadt Raguhn-Jeßnitz

https://ugg-events.com/290224
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Sprechzeiten  
der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Dienstag: 9 - 12.00 Uhr und 13 - 17.30 Uhr
Donnerstag: 9 - 12.00 Uhr und 13 - 15.30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Für den Besuch des Einwohnermeldeamtes und des 
Standesamtes vereinbaren Sie bitte vorab einen Ter-
min.
Telefon: 034906 4120
Anschrift: Stadt Raguhn-Jeßnitz

Rathausstraße 16
06779 Raguhn-Jeßnitz

Öffnungszeiten Bibliothek
Bibliothekarin: Frau Rathgeber
Mitarbeiterin: Frau Köckeritz
Adresse: OT Raguhn

Mühlstraße 8
06779 Raguhn-Jeßnitz

Telefon: 034906 20868
E-Mail: StadtbibliothekRaguhn@t-online.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN UND BEREITSCHAFTSDIENSTE

Bereitschaftsdienste
Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der übli-
chen Sprechzeiten gilt die einheitliche Telefonnummer: 

116 117

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen
kann auch die Bereitschaftspraxis im Gesundheitszent-
rum Bitterfeld-Wolfen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2,
aufgesucht werden.

Öffnungszeiten:
Mi. und Fr.: 16.00 – 20.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen: 09.00 – 12.00 Uhr und

15.00 – 19.00 Uhr.

Augenarzt – Notfalldienst/Zahnärztlicher Bereit-
schaftsdienst/
Bereitschaftsdient der Apotheken:
Auskunft erteilt die Rettungsleitstelle unter Tel.-Nr. 03493 
513150.

Werte Einwohner,
für die Vereinbarung von Terminen erreichen Sie unsere Re-
gionalbereichsbeamten telefonisch unter 034906 309003.

Der Bürgermeister

Amtsblatt der Stadt Raguhn-Jeßnitz Impressum

Das Amtsblatt der Stadt Raguhn-Jeßnitz erscheint jeden 4. Freitag im Monat und wird kostenfrei an alle Haushalte zugestellt. 
Das Amtsblatt wird außerdem auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Herausgeber, Verlag und Druck: 
LINUS WITTICH Medien KG, An den Steinenden 10, 04916 Herzberg, Telefon: (03535) 489-0
Für Textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Stadt Raguhn-Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz
vertreten durch den Bürgermeister Hannes Loth
Tel.: 034906 4120, Fax: 034906 41249, info@raguhn-jessnitz.de, www.raguhn-jessnitz.de
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen:
LINUS WITTICH Medien KG, An den Steinenden 10, 
04916 Herzberg, Telefon: (03535) 489-0 
vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
www.wittich.de/agb/herzberg
Der Herausgeber behält sich das Recht vor, eingesandte Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen, sofern dies nichtamtliche Bekannt-
machungen betrifft.

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigen, Veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenser-
satz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Nächster 
Erscheinungstermin 
Freitag, 23. Februar 2024

Redaktionsschluss
Freitag, 9. Februar 2024

Anzeigenschluss
Mittwoch, 14. Februar 2024, 
9.00 Uhr
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

1. Haushaltssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 
17. Juni 2014 in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S. 288) 
hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz die folgende, vom Stadtrat in der 
Sitzung am 29.11.2023 beschlossene, Haushaltssatzung erlas-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Stadt Raguhn-Jeßnitz voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird
1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf   16.123.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 

auf   16.163.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf   15.181.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf   14.898.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-

tätigkeit auf   1.150.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-

tätigkeit auf   2.392.300 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie-

rungstätigkeit auf   0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie-

rungstätigkeit auf   14.200 Euro
festgesetzt.

§ 2
Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.457.800 Euro 
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.036.300 Euro 
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 29.11.2023 
festgesetzt.

§ 6
Gemäß § 4 (4) S. 4 KomHVO LSA ist durch die Vertretung eine 
Wertgrenze für Investitionen und zu bilanzierende Investitions-
fördermaßnahmen festzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze 
liegende Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförder-
maßnahmen können zusammengefasst werden. Die Wertgren-
ze wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 7
Auf der Grundlage des § 103 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der derzeit gülti-
gen Fassung ergehen folgende Regelungen:

Im Ergebnishaushalt
• Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein 

Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Er-
gebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

• Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendun-
gen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des  
§ 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie 
im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des laufen-
den Haushaltsjahres übersteigen.

Im Finanzhaushalt
• Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein 

Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtauszahlungen des Fi-
nanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

• Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen 
bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) 
Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzel-
fall 2 v.H. der Gesamtauszahlungen des laufenden Haus-
haltsjahres übersteigen.

• Als geringfügig im Sinne des § 103 (2) Nr. 3 KVG LSA gelten 
Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen, soweit deren voraus-
sichtliche Gesamtkosten den Betrag von 150.000 EUR 
nicht überschreiten.

Raguhn-Jeßnitz, den 12.01.2024

gez. Loth                                       (Siegel)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit 
seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunal-
verfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom 29.01.2024 bis 
06.02.2024 im Rathaus Jeßnitz, Conradiplatz 7, 06800 Raguhn-
Jeßnitz, Zimmer 2.6 sowie im Rathaus Raguhn, Rathausstraße 
16, 06779 Raguhn-Jeßnitz, Zimmer 18 zu den nachfolgenden 
Öffnungszeiten öffentlich aus:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr

13:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr

13:00 – 15:30 Uhr
Freitag geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Terminvereinbarung un-
ter Tel. 034906-4120 möglich.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsge-
setzes hat die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss nicht 
innerhalb eines Monats beanstandet.

Raguhn-Jeßnitz, den 12.01.2024

gez. Loth                                         (Siegel)
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 

über die Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024 der Stadt Raguhn-Jeßnitz  
für die Ortschaften Altjeßnitz, Jeßnitz (Anhalt), Marke, Raguhn, Retzau, Schierau,  

Thurland und Tornau vor der Heide
Die Steuersätze für die Hundesteuer bleiben gegenüber dem 
Jahr 2023 unverändert. Für diejenigen Steuerschuldner, die für 
das Kalenderjahr 2024 die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr 
zu entrichten haben, wird die Hundesteuer 2024 in derselben 
Höhe wie im Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Für das Kalenderjahr 2024 werden keine Abgabenbe-
scheide versendet.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung treten für die 
Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen eintreten. In diesen Fällen er-
geht ein entsprechender schriftlicher Steuerbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung der Hundesteuer kann innerhalb eines 
Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Stadt Raguhn-
Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz eingelegt wer-
den. Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht 
zu bezahlen.

Raguhn-Jeßnitz, 03.01.2024

gez. Loth                               (Siegel)
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 

über die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 der Stadt Raguhn-Jeßnitz 
für die Ortschaften Altjeßnitz, Jeßnitz (Anhalt), Marke, Raguhn, Retzau, Schierau,  

Thurland und Tornau vor der Heide
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Jahr 2023 
unverändert.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2024 
die gleiche Grundsteuer A und B wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, wird aufgrund § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz in der der-
zeit geltenden Fassung die Grundsteuer A und die Grundsteuer 
B für das Kalenderjahr 2024 in derselben Höhe wie im Vorjahr 
durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.
Für das Kalenderjahr 2024 werden keine Abgabenbescheide 
versendet.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung treten für die 
Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen an der sachlichen oder per-
sönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht ein 
entsprechender schriftlicher Steuerbescheid.

Die Fälligkeit richtet sich nach § 28 Grundsteuergesetz.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines 
Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Stadt Raguhn-
Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz eingelegt wer-
den. Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht 
zu bezahlen.

Raguhn-Jeßnitz, 03.01.2024

gez. Loth                                      (Siegel)
Bürgermeister

Bekanntmachung der 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes (4. Stufe) der Stadt Raguhn-Jeßnitz 
 
Gemäß der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie), den §§ 47 a-f BImSchG und den 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes in Sachsen-Anhalt ist die Stadt 
Raguhn-Jeßnitz zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes verpflichtet. Im Rahmen einer 
1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte vom 28.07.2023 bis 01.09.2023 eine 
öffentliche Auslegung des Ergebnisberichts der Umgebungslärmkartierung (4. Stufe) der 
innerhalb des Hoheitsbereichs der Stadt Raguhn-Jeßnitz befindlichen Hauptverkehrsstraßen. 
Bis einschließlich 15.09.2023 wurde der Öffentlichkeit die Möglichkeit eröffnet, schriftlich 
Stellung zu den Lärmkartierungsergebnissen zu nehmen sowie Hinweise und Anregungen zur 
Lärmaktionsplanung zu geben. Innerhalb der vorgenannten Fristen sind keine Mitteilungen 
zum aufzustellenden Lärmaktionsplan eingegangen. Auf Grundlage der Ergebnisse der 
strategischen Lärmkarten wurde der Entwurf eines Lärmaktionsplanes (4. Stufe) ausgefertigt. 
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes (4. Stufe) wird vom 26.01.2024 bis einschließlich 
26.02.2024 öffentlich ausgelegt. 
 
Ort der öffentlichen Auslegung:  
Stadt Raguhn-Jeßnitz 
Rathaus Jeßnitz, Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung 
Conradiplatz 7 
06800 Raguhn-Jeßnitz 
Raum 1.1 
 
Zeiten der öffentlichen Auslegung:  
während der regulären Öffnungszeiten  
Mo: geschlossen 
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 
Mi: geschlossen  
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr 
Fr: geschlossen 
und außerhalb dieser Zeiten nach telefonischer Anmeldung: 03494 720-415 oder 03494 720-
425 (Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung) 

Der Lärmaktionsplanentwurf ist außerdem auf der Internetseite des Landesamtes für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt unter folgendem Link einzusehen. 
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-
einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-
4stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren 
 
Sie haben bis zum 26.02.2024 die Möglichkeit, schriftlich  entweder postalisch an Stadt 
Raguhn-Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz oder per E-Mail an 
bauamt@raguhn-jessnitz.de  sich zum Lärmaktionsplanentwurf zu äußern. Sofern sich aus 
den Äußerungen Hinweise für erforderliche Änderungen ergeben, wird der Entwurf 
überarbeitet. Nach Ende des 2. Öffentlichkeitsverfahrens wird der Stadtrat der Stadt Raguhn-
Jeßnitz abschließend einen Beschluss fassen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. 
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4stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren 
 
Sie haben bis zum 26.02.2024 die Möglichkeit, schriftlich  entweder postalisch an Stadt 
Raguhn-Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz oder per E-Mail an 
bauamt@raguhn-jessnitz.de  sich zum Lärmaktionsplanentwurf zu äußern. Sofern sich aus 
den Äußerungen Hinweise für erforderliche Änderungen ergeben, wird der Entwurf 
überarbeitet. Nach Ende des 2. Öffentlichkeitsverfahrens wird der Stadtrat der Stadt Raguhn-
Jeßnitz abschließend einen Beschluss fassen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. 

AUS DEM RATHAUS

AKTUELLE INFORMATIONEN DES BÜRGERMEISTERS

Weihnachtshochwasser 2023 in der Stadt Raguhn-Jeßnitz
Durch die anhaltenden Niederschläge im Einzugsgebiet der 
Mulde begannen die Pegel der Mulde ab dem 23. Dezember 
2023 kontinuierlich zu steigen.
Es wurde damit das erste Hochwasser, welches alle Schutzein-
richtungen forderte, die der Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt in und um die 
Stadt Raguhn-Jeßnitz seit den Hochwassern 2002 und 2013 neu 
errichtet hat.
Am 25. Dezember 2023 trafen sich 9.30 Uhr der Bürgermeis-
ter, die Stadtwehrleiter der Feuer- und Wasserwehr und alle 
Abschnittsleiter der Wasserwehren zu ihrer ersten Beratung. Es 
wurde die Einsatzbereitschaft der einzelnen Wasserwehren in 
den Ortschaften kontrolliert und die laut Hochwassermaßnah-
meplan der Stadt Raguhn-Jeßnitz festgelegten Schritte bespro-
chen.
Problematisch waren die erheblichen Niederschläge um den 
25. Dezember 2023. Die Feuerwehr Jeßnitz musste mehrere 
Einsätze absolvieren, um die Ableitung des Regenwassers aus 
der Stadt zu gewährleisten.
In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember erreichte der Hoch-
wasserscheitel die Stadt Jeßnitz (Anhalt). Die Kameraden der 
Wasserwehr Jeßnitz kontrollierten stündlich den Wasserpegel 
an den Fischerhäusern, um beim Erreichen kritischer Wasser-
stände die mobilen Hochwasserschutzwände aufbauen zu kön-
nen. Glücklicherweise wurde dies aber nicht notwendig.
In den Nachmittags- und Abendstunden des 26.12.2023 wur-
den die höchsten Wasserstände am Pegel Priorau gemessen. 

Die Wasserwehren Schierau, Retzau und Raguhn führten regel-
mäßig ihren Kontrolldienst an den Deichen und Sielen durch.
Ab dem 27. Dezember 2023 begann der Pegel der Mulde konti-
nuierlich zu sinken.
Durch das langsame Sinken des Wasserstandes, der immer 
wieder auftretenden Regenschauern und weil der Boden das 
Wasser nicht mehr aufnehmen konnte, kam es vereinzelt zu 
Rückstauerscheinungen von Oberflächenwasser an den Sie-
len hinter den Deichen. Diese Situationen entspannten sich 
mit sinkendem Pegel der Mulde aber ziemlich schnell.
Als Fazit ist festzuhalten, dass die Stadt Raguhn-Jeßnitz das 
Weihnachtshochwasser gut überstanden hat. Für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner der vom Hochwasser betroffe-
nen Ortsteile bestand zu keiner Zeit eine Gefahr durch das 
Hochwasser.Kritisch ist aber festzustellen, dass es immer 
wieder Schaulustige und Unbelehrbare gab, die trotz Verbo-
tes auf den Deichanlagen spazieren gegangen sind oder die-
se sogar befahren haben. Solch ein Verhalten kann ich nicht 
tolerieren!

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen 
Einsatzkräften von Feuer- und Wasserwehr für ihren pro-
fessionellen Dauereinsatz über die Weihnachtsfeiertage 
recht herzlich bedanken.

Ihr Bürgermeister
Hannes Loth
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Informationen aus der Friedhofsverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung über die Einebnung von Grabstätten  
auf den Friedhöfen der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Für die nachstehend aufgeführten Grabstätten auf den Fried-
höfen der Stadt Raguhn-Jeßnitz ist seit längerer Zeit kein Nut-
zungsberechtigter als Ansprechpartner mehr vorhanden. Trotz 
intensiver Nachforschungen und Ermittlungen der Friedhofs-
verwaltung konnten keine Angehörigen, Hinterbliebenen oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten ausfindig gemacht werden, die 
sich bereit erklären, das Nutzungsrecht mit allen Rechten und 
Pflichten gemäß derzeit gültiger Friedhofssatzung der Stadt 
Raguhn-Jeßnitz zu übernehmen.
Sind die Nutzungsberechtigten unbekannt oder nicht zu ermit-
teln, erfolgt die Mitteilung über die beabsichtigte Einebnung 
durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Rag-
uhn-Jeßnitz, sowie durch einen entsprechenden Hinweis an der 
Grabstelle.
Eventuell vorhandene Hinterbliebene werden hiermit letztma-
lig aufgefordert, sich bei der Friedhofsverwaltung der Stadt 
Raguhn-Jeßnitz, Zimmer 11 im Rathaus Raguhn, Rathaus-
straße 16 in 06779 Raguhn-Jeßnitz, zu melden.
Sollte diese Aufforderung bis zu den u. a. geführten Termi-
nen unbeachtet bleiben, gehen gemäß § 16 Abs. 6 Fried-
hofssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz noch bestehende 
Nutzungsrechte entschädigungslos an die Stadt Raguhn-
Jeßnitz zurück.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz wird nach Ablauf dieser Frist mit der 
Einebnung der Grabstelle beginnen. Vorhandene Grabmale, 
Einfassungen usw. werden entfernt und gehen entschädigungs-
los in das Eigentum der Stadt Raguhn-Jeßnitz über.
Friedhof Name der/

des zuletzt 
Verstorbenen

Feld Reihe Nummer Frist

Raguhn Samuel, Anton I B 82 31.05.2024
Retzau Zeimke, Alfred 1 - 12 30.04.2024
Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der 
Rufnummer 034906/ 412 – 13 zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle (Saale), Thü-
ringer Straße 16 in 06112 Halle (Saale) schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben 
werden. Die Klage ist gegen die Stadt Raguhn-Jeßnitz, Rathaus-
straße 16 in 06779 Raguhn-Jeßnitz zu richten.

gez. Hannes Loth
Bürgermeister
Stadt Raguhn-Jeßnitz

KÄMMEREI

Öffentliche Zahlungserinnerung
Die Kasse der Stadt Raguhn-Jeßnitz erinnert an die Zahlung 
der am 15. Februar 2024 fälligen Steuern und Abgaben für das 
1. Quartal 2024.
Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren 
teilnehmen, werden gebeten, diesen Zahlungstermin zu beach-
ten und die fälligen Forderungen unter Angabe des Kassenzei-
chens zu überweisen.
Wir weisen darauf hin, dass bei verspäteter Zahlung die ge-
setzlichen Säumniszuschläge erhoben werden müssen und bei 
schriftlicher Mahnung Mahngebühren entstehen.

Die Bankverbindungen der Stadt Raguhn-Jeßnitz und das an-
zugebende Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 
Heranziehungsbescheid.
Diese Mitteilung gilt als öffentliche Bekanntmachung im Sinne 
des § 259 der Abgabenordnung.

Raguhn-Jeßnitz, 11.01.2024

Kasse als Vollstreckungsbehörde

SONSTIGES

Wasser- und Bodenproben
Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener 
Naturschutzverein, bietet auf ihren Beratungsveranstaltungen 
den Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und 
Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen 
Bodendüngung zu informieren.
Am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 bietet die AfU e. V. die 
Möglichkeit, in der Zeit von 13.30 - 14.30 Uhr in Jeßnitz, im 
Rathaus, Conradiplatz 7 Wasser- und Bodenproben untersu-
chen zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den 
pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. 

Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer 
Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann 
die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z. B. Schwer-
metalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität über-
prüft werden.
Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbe-
darfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, 
an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass 
insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersu-
chung zur Verfügung stehen.

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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Sekundarschule Raguhn

Sekundarschule Raguhn
Tag der offenen Tür

31.01.2024, 16.00 - 18.30 Uhr

Wir laden alle herzlich ein, 
 unsere Schule kennen zu lernen, zu sehen  

welche Fortschritte wir gemacht haben  
oder um Erinnerungen aufzufrischen!

AUS DEN EINRICHTUNGEN

KINDERTAGESSTÄTTEN UND SCHULEN

Grundschule „Am Markt“ Raguhn

Aufforderung zur Schulanmeldung - Einschulung 2025
Werte Erziehungsberechtigte,
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen wer-
den Sie hiermit aufgefordert, Ihr schulpflichtig werdendes Kind 
/ Ihre schulpflichtig werdenden Kinder an der zuständigen 
Grundschule "Am Markt" in Raguhn, Markt 1 anzumelden.
Schulpflichtig sind die Kinder, die in der Zeit vom 01.07.2018 bis 
zum 30.06.2019 geboren wurden.
Kinder, die vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 geboren wur-
den, können vorzeitig angemeldet und gegebenenfalls einge-
schult werden, wenn sie aus amtsärztlicher Sicht einen körperli-
chen, geistigen, seelischen und sozialen Entwicklungsstand und 
unter pädagogischen Gesichtspunkten einen entsprechenden 
Entwicklungsstand erreicht haben, der eine vorzeitige Einschu-
lung rechtfertigt.

Die Anmeldung erfolgt am 21.02.2024, in der Zeit von 
13:30 Uhr bis 17:00 Uhr hier in der Grundschule „Am Markt“  
Raguhn, Markt 1.
Liebe Eltern, bringen Sie bitte die Geburtsurkunde Ihres Kindes/
Ihrer Kinder mit. Ebenso einen Nachweis, über die Masern-
schutzimpfung Ihres Kindes/Ihrer Kinder. (Gerne als Kopie!)
Die Anwesenheit des einzuschulenden Kindes/der einzuschu-
lenden Kinder ist nicht erforderlich!

Mit freundlichen Grüßen

gez. O. Költzsch
Schulleiter

Grundschule „Hermann-Conradi-Grundschule“ Jeßnitz (Anhalt)

Aufforderung an die Personensorgeberechtigten zur Anmeldung Ihrer Kinder zum Schulbesuch
Sehr geehrte Eltern,
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen wer-
den Sie hiermit aufgefordert, Ihr schulpflichtig werdendes Kind 
an der zuständigen Grundschule „Hermann-Conradi-Grund-
schule“ in Jeßnitz (Anhalt) anzumelden.
Schulpflichtig für das Schuljahr 2025/26 werden alle Kinder, die 
bis zum 30. Juni 2025 das sechste Lebensjahr vollendet haben.
Kinder, die bis zum 30. Juni 2025 das fünfte Lebensjahr vollendet 
haben, können vorzeitig angemeldet und gegebenenfalls einge-
schult werden, wenn der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des 
Gesundheitsamtes aus amtsärztlicher Sicht den Status der kör-
perlichen, geistigen, sozialen und emotionalen Gesundheit des 
Kindes festgestellt hat, der eine vorzeitige Einschulung rechtfer-
tigt. Über eine vorzeitige Einschulung entscheidet dann die Schule.

Die Anmeldung findet am Mittwoch, dem 06.03.2024, in der 
Zeit von 08:00 - 11:00 Uhr und 12:00 - 18:00 Uhr, im Sekreta-
riat der Grundschule statt.
Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes oder 
das Familienstammbuch, gegebenenfalls der Sorgerechtsnach-
weis sowie der Impfausweis (Masern) vorzulegen. Für die Anmel-
dung ist das Erscheinen mit Kind nicht zwingend notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

gez. J. Weßel
Schulleiterin
Tel.-Nr. Grundschule 03494 77306 
kontakt@gs-jessnitz.bildung-lsa.de
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AUS DEN VEREINEN

VERANSTALTUNGSKALENDER

Veranstaltungskalender Februar 2024
Datum Ort Bezeichnung Veranstalter
03.02.2024
19:19 Uhr
und
10.02.2024
9:19 Uhr

Raguhn
Gaststätte Syrtaki

Faschingsveranstaltung SV Finken Raguhn e. V.

12.02.2024
19:19 Uhr

Raguhn
Gaststätte Syrtaki

Rosenmontagsball/Faschingsveranstaltung SV Finken Raguhn e. V.

24.02.2024
19:19 Uhr
und
25.02.2024
15:00 Uhr

Thurland
Eventlocation 
Hauptstraße 18

Fasching und Kinderfasching
„Vorwärts in die Vergangenheit – Der TFC reist durch 
Raum und Zeit“
Galaveranstaltung
Vorverkauf 11 Euro und Abendkasse 13 Euro
Kinderfasching
Freier Eintritt für Kinder, Erwachsene 
3 Euro (Kartenvorverkauf im Hosenmarkt Thurland, 
Thurländer Dorfstraße 16

Thurländer Faschingsclub e. V.

KIRCHENNACHRICHTEN

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE

Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinden für Februar 2024
Herzlichen Dank allen, die unterstützt und geholfen haben, dass 
der Lebendige Adventskalender 2023 in Jeßnitz und Raguhn 
weitergehen konnte!
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“, das wünscht uns der Apo-
stel Paulus. Paulus legt den Menschen dieses Verhalten zum Ab-
schluss des 1. Korintherbriefs ans Herz. Aber kann Paulus das 
wirklich ernst meinen? Wir sind doch alle bloß Menschen! Da 
passiert es auch mal, dass wir etwas Liebloses tun. Dass wir uns 
beschweren, dass wir schimpfen, dass wir über andere lästern, 
dass wir wütend werden. Mir helfen die Worte von Cornelius 
Kuttler, dass ich Paulus besser verstehe: Dann sehe ich die Liebe, 
die Jesus Christus gelebt hat. Für mich mögen die Worte zu groß sein, 
aber nicht für ihn. Diese Liebe ist stärker als Hass, sie überwindet 
Gräben, sie macht Wunden heil. Diese Liebe verändert. Auch mich. 
Weil es seine Liebe ist, die mir die Kraft gibt, aufzubrechen: Aufzu-
brechen aus dem, was mich festhält und lähmt. Aufzubrechen hin 
zu anderen. Selbst zu dem, mit dem ich eigentlich fertig bin. Nicht 
um große Worte geht es also, sondern um eine Liebe, die Leben ver-
ändert. Diese Macht der Liebe wünsche ich Ihnen für dieses Jahr 
2024. 

Es grüßt Sie herzlich, Pfarrerin Ina Killyen

Die Evangelischen Kirchengemeinden laden herzlich ein 
in die Kirchen der Region:
Ökumenische Bibelwoche 
"Und das ist erst der Anfang ... die Urgeschichte der Bibel"
Dienstag, 28.01.2024, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Eröffnung der Bibelwoche, Winterkirche Raguhn
Mittwoch, 30.01.2024, 18.00 Uhr
Evangelische Johanneskirche, Wolfen
Donnerstag, 01.02.2024, 18.00 Uhr
katholisches Gemeindezentrum Edith-Stein, Wolfen-Nord
Freitag, 02.02.2024, 18.00 Uhr
Gemeindehaus, Schulstraße 6, Jeßnitz
Sonntag, 04.02.2024, 10.00 Uhr
Gottesdienst, Winterkirche Thurland
Sonntag, 11.02.2024, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst und der Feier des Heiligen 
Abendmahls, Christuskirche Bobbau
Sonntag, 18.02.2024, 10.00 Uhr
Gottesdienst, St. Marien Jeßnitz
Montag, 19.02.2024, 09.30 Uhr
Gottesdienst, Priorau Pro Civitate
Sonntag, 25.02.2024, 10.00 Uhr
Gottesdienst, St. Georg Raguhn

Evangelische Kirchengemeinden, Regionalbüro, Schäferstraße 24, 
Bobbau, 03494 3689188, www.kirchen-mulde-fuhne.de

Ihr starker Partner mit
Layout

Wiedererkennung Ihrer Marke.

Erfahrungswerten.LINUS WITTICH Medien KG
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KATHOLISCHE ST. MICHAELSGEMEINDE RAGUHN

Katholische St. Michaelsgemeinde Raguhn
Mittwoch, 07.02., 14 Uhr Gottesdienst anschl. Senioren-
nachmittag
Mittwoch, 14.02., 21.02., 28.02.24, 8.30 Uhr Gottesdienst

Entscheidungswege
Wer einige Jahrzehnte seines Lebens hinter sich gebracht hat, 
weiß, dass es immer wieder um Entscheidungen geht. Und Ent-
scheidungen können sehr schwerfallen. Man möchte den richti-
gen Weg gehen, aber welcher ist es? Woher weiß ich, dass diese 
Arbeitsstelle für mich die Richtige ist oder gar die Andere, die 
mich total anlacht? So liegt ein neues Jahr wie ein großes Frage-
zeichen vor uns. Ich kann noch so hellhörig, umsichtig und klug 
sein, vor einem Irrweg bin ich nicht immer sicher. Wer Verant-
wortung nicht nur für sich selbst, sondern für eine größere Ge-

meinschaft, für die Umwelt, vielleicht sogar für ein ganzes Land 
trägt, hat es besonders schwer. Eine Fehlentscheidung hat oft 
schwerwiegende Folgen. Leider gibt es auch immer Besserwis-
ser, die aber keine Besserkönner sind.
Auch Sie und ich kommen nicht um Entscheidungsfehler herum. 
Noch liegt Vieles im Dunkeln, aber am Ende dieses Jahres sollten 
wir sagen können: Nicht alles war gut, aber ich habe mich ernst-
haft bemüht.

So wünsche ich Ihnen ein gutes, glückliches von Gott gesegne-
tes Jahr, das Sie nicht überfordert, sondern Klarheit und inneren 
Frieden schenkt.

D. Hille

Anzeige(n)


